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Solidarität als spezifisch ethische Grundhaltung

Gunter M. Priiller-Jagenteufel

1. Gruppenkonformität - Kooperation - Solidarität

((1)) Die Perspektive des folgenden Diskussionsbeitrages zum 
„Wie“ und „Warum“ von Solidarität ist eine spezifisch ethi­
sche, d.h. Solidarität wird hier als Größe verstanden, die expli­
zit auf Konzepte bzw. Vorstellungen von Gerechtigkeit bzw. 

vom Guten bezogen ist. Damit ist eine Affinität zu den Solida­
ritätsdefinitionen von Thome ((1)) und Wildt ((2)) gegeben, 
zugleich aber auch eine deutliche Abgrenzung von ethisch 
neutralen Solidaritätsdefinitionen, die gruppenbezogen auf 
Kooperations- oder Konformitätsverhalten abzielen. Die so­
zialwissenschaftliche Bedeutung der Untersuchung solcher 
Verhaltensweisen sei hier ebensowenig infrage gestellt wie die 
Tatsache, daß sie im Unterschied zum Handeln aus spezifisch 
ethischer Motivation in Laborversuchen relativ leicht opera­
tionalisierbar sind. Ob jedoch solches Gruppen verhalten, das 
„nicht immer eine humanitäre Tendenz hat und nicht immer 
der Gerechtigkeit dient“ ((1)), als Solidarität zu bezeichnen 
ist, ist aus ethischer Perspektive infrage zu stellen. Seit dem 
Auftauchen des Begriffs „solidarité“ in der Sozialphilosophie 
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist das augenfällig­
ste und stabilste Merkmal des Solidaritätsbegriffs die positive 
ethische Konnotation, die sich durch alle Wandlungen der 
konkreten Bedeutung durchhält1. Auch wenn diese Assoziati­
on mit ethisch gutem und richtigem Verhalten von der moder­
nen, deskriptiven Sozialwissenschaft nicht geteilt werden 
kann, prägt sie doch den Sprachgebrauch nicht nur im Alltag, 
sondern vor allem auch im sozialen und politischen Bereich. 
Aus diesem Grund ist aus ethischer Perspektive vorzuschla­
gen, den Begriff der Solidarität auf Haltungen und Verhaltens­
weisen zu beschränken, die mit einer ethisch positiven Bewer­
tung verbunden sind.2 Demgegenüber erscheinen für (ethisch 
neutrale) Verhaltensweisen in und von Gruppen Begriffe wie 
Kooperation, Konformität, Loyalität, etc. angemessener.

((2)) Die Bedeutung der terminologischen Exaktheit zeigt sich 
in den z.T. nicht geringen Divergenzen in den Forschungser­
gebnissen. So zeitigt z.B. der Faktor „Kontrolle“ deutlich un­
terschiedliche Folgen für die Gruppen„solidarität“: Einerseits 
wird dadurch Trittbrettfahren gehindert ((18-26)), d.h. „Soli­
darität“ gefördert, anderseits aber Vertrauen unterminiert ((46)) 
und so „Solidarität“ vermindert. Was auf den ersten Blick als 
Widerspruch erscheint, läßt sich in klarerer Begrifflichkeit auf­
lösen: Der Faktor „Kontrolle“ erhöht Gruppenkonformität bzw. 
-loyalität, vermindert jedoch konstruktive Kooperation und 
damit das Problemlösungspotential einer Gruppe. Wird der 
Solidaritätsbegriff dagegen ethisch gefaßt, haben Konformi­
tät und Kooperation zwar praktische Bedeutung, spezifisch 
solidarisch ist ein Handeln jedoch nur dann zu nennen, wenn 
ein höheres Niveau von (sozialer) Gerechtigkeit bzw. Gemein­
wohl angezielt wird.

((3)) Aus der hier angedeuteten ethischen Perspektive gelten 
die folgenden Überlegungen dem behaupteten Gegensatz von 
Solidarität mit (außenstehenden) Benachteiligten und Solida­
rität bei gemeinsamen Interessen, den Konzepten von self­
enhancement und self-transcendence ((8-9; 81)). Die These, 
daß hier zwei sich gegenseitig ausschließende Verhaltensfor­
men vorliegen, ist aus ethischer Perspektive anzufragen. Zwar 
besteht eine unleugbare Spannung zwischen beiden Polen, sie 
bildet jedoch keinen unüberbrückbaren Gegensatz, sondern 
fordert zu einer übergreifenden Synthese heraus.

2. Con-Solidarität und Pro-Solidarität

((4)) Zur Unterscheidung der zwei Grundweisen der Solidari-
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tat ((3)) scheint es mir sinnvoller, nicht vom gemeinsamen bzw. 
unterschiedlichen Interesse, sondern von der gemeinsamen bzw. 
unterschiedlichen Betroffenheit auszugehen. Da ein Interesse 
bereits einen intentionalen Akt darstellt, kann nämlich auch 
wohltätiges Handeln durchaus von gemeinsamem Interesse 
getragen sein. Somit sei folgender Defmitionsversuch zur Dis­
kussion gestellt: Unter Solidarität versteht man soziales Han­
deln aufgrund ethischer Wertvorstellungen zur Überwindung 
einer (zumindest subjektiv erfahrenen) Mangelsituation. Sind 
die solidarisch handelnden „Subjekte“ in qualitativ (nicht not­
wendig quantitativ) gleicher Weise betroffen wie die „Objek­
te“, denen die Solidarität gilt, so spreche ich von Con-Solida- 
rität, sind sie nicht gleichunmittelbar betroffen, von Pro-Soli­
darität. Das Beispiel von Gewerkschaften und Dritte-Welt- 
Gruppen trifft exakt diesen Sachverhalt ((4)).

((5)) Allerdings ist die Identifikation der Con-Solidarität mit 
Kampf und der Pro-Solidarität mit Wohltätigkeit ((5)) zu 
hinterfragen. Denn auch Pro-Solidarität enthält ein konflikti- 
ves Moment, sofern sie auf eine Änderung des Status quo 
abzielt und damit (zumindest implizit) gegen die Interessen 
anderer Gruppen gerichtet ist. Con-Solidarität (z.B. in ge­
werkschaftlichem Rahmen) wiederum weist mitunter ein kari­
tatives Moment auf, wenn Mitstreitern spezielle Leistungen 
zur Verfügung gestellt werden (z.B. Streikkasse) oder ein 
„Kampfgenosse“ die anderen auch unter Inkaufnahme von 
persönlichem Nachteil unterstützt. Dies zu beachten ist we­
sentlich, um nicht die dynamischen Übergänge zwischen den 
Bereichen von Con-Solidarität und Pro-Solidarität aus dem 
Blick zu verlieren.

((6)) Con-Solidarität kann nun nicht mit Chorgeist oder gar 
Gruppenegoismus gleichgesetzt werden. So beschreibt Hech- 
ters Theorie ((12)) zwar Gruppenkonformität, nicht jedoch 
Solidarität im ethischen Sinn. Wie gerade das Beispiel der Ge­
werkschaftsbewegungen zeigt, baut auch Con-Solidarität not­
wendig darauf auf, daß die Mitglieder nicht nur ihren persön­
lichen Vorteil suchen, sondern sich mit den Gruppenzielen iden­
tifizieren und diese auch dann noch verfolgen, wenn sie ihre 
persönliche Situation dadurch nicht mehr verbessern können, 
eventuell sogar verschlechtern. Ein solche Handlungsdispo­
sition, die sich treffend mit dem alltagssprachlichen Solidari­
tätsverständnis „Einer für alle, alle für einen“ umschreiben läßt, 
ist durch den Nutzenansatz ((20)) nicht hinreichend begründ­
bar, wie gerade das Phänomen der „Trittbrettfahrer“ ((18-19)) 
zeigt.

((7)) Ebenso zu hinterfragen ist die Einschränkung von Pro- 
Solidarität auf selbstlosen Altruismus ((26)), denn auch pro­
solidarisches Handeln hat mit Eigeninteresse zu tun, und zwar 
vermittelt über das Selbstkonzept der Persönlichkeit. Dabei 
braucht man gar nicht im Sinne Hoffmans von Schuldgefühlen 
auszugehen ((36)), es sei denn in dem Sinn, daß man aufgrund 
eigener Wertüberzeugungen der Ansicht ist, einer benachtei­
ligten Menschengruppe das solidarische Handeln „schuldig“ 
zu sein. Vielversprechender erscheinen hier individualpsycho­
logische Ansätze zur Handlungstheorie, die den Zusammen­
hang von Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und Selbst­
konzept für das ethische Handeln von Personen untersuchen: 
Auch pro-solidarisches Verhalten weist einen Selbstbezug in 
dem Sinn auf, daß Menschen dadurch ihr Selbstkonzept si­

chern und stärken. Die Steigerung des Selbstwertes wird so 
gerade über Selbsttranszendenz erzielt3.

((8)) Daß die Übergänge zwischen Pro- und Con-Solidarität 
fließend sind, zeigt sich u.a. in der Bedeutung der Empathie 
für die Pro-Solidarität ((48)). Damit erscheint neuerlich die 
Annahme eines konträren Gegensatzes zwischen self-en­
hancement und self-transcendence als zu scharf. Aus ethi­
scher Perspektive ist eher an ein Sowohl-als-Auch als an ein 
Entweder-Oder zu denken. Der Ethik als normativer Wissen­
schaft stellt sich somit in der Analyse des Solidaritätsverhal­
tens die Aufgabe, beide Dimensionen zu berücksichtigen und 
im Versuch einer praktischen Synthese konkret auftretende 
Einseitigkeiten kritisch aufzuweisen. Daß es dabei nicht um 
Gegensätze geht, sondern um das durchhalten dialektischer 
Spannungsbögen, soll anhand von drei Spannungsfeldem der 
Solidarität verdeutlicht werden4.

3. Spannungsfelder der Solidarität

3.1 Selbsttranszendenz und Selbstbehauptung

((9)) Die ethische Entscheidung zu solidarischem Verhalten 
beruht weniger auf Außenfaktoren als auf personalen Grund­
überzeugungen und -haltungen, konkret auf der Wahrnehmung 
des Kontrasts zwischen Gerechtigkeits- bzw. Wertüberzeu­
gung einerseits und der Realität anderseits.5 Diese Diskre­
panz soll durch solidarisches Verhalten verändert, d.h. die 
Realität dem eigenen Konzept des sittlich Richtigen bzw. Gu­
ten angenähert werden. Dabei spielen sowohl im Fall der Pro- 
Solidarität als auch der Con-Solidarität beide Faktoren, Selbst­
transzendenz und Selbstbehauptung, eine wesentliche Rolle, 
es kann also Solidarität keineswegs auf einen von beiden re­
duziert werden.

3.2 Individualität und Sozialität

((10)) Der in der Spannung von Selbst- und Fremdwahrneh­
mung entwickelte Selbstentwurf bildet das handlungsleiten­
de Selbstkonzept einer Person. Je stabiler das eigene Wert­
bewußtsein, desto eher kann eine ethisch motivierte Solida­
risierung durchgehalten werden. Dagegen weisen ich-schwa- 
che Personen oft zwar ein hohes Maß an Anpassung und Iden­
tifikation mit „ihrer“ Gruppe auf, aber kaum die Fähigkeit zu 
belastbarer Solidarität6. Individualität und Sozialität ((68-72)) 
erweisen sich vor diesem Hintergrund als gleichsinnig wach­
sende Größen.

3.3 Universalität und Parteilichkeit

((11)) Ein weiteres grundlegendes Spannungsmoment besteht 
zwischen Universalität und Parteilichkeit, Größen, die nicht 
mit Pro-Solidarität bzw. Con-Solidarität verwechselt werden 
dürfen. So zeigt z.B. die Gerechtigkeitskonzeption von Rawls 
klar, daß Universalität des ethischen Anspruchs und konkre­
te pro-solidarische Parteinahme für benachteiligte Gruppen 
einander nicht ausschließen, sondern im Gegenteil bedingen 
((74-76)). Con-Solidarität wiederum ist nur dann ethisch ver­
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tretbar, wenn sie einen universalen Horizont aufweist, d.h. die 
Gruppeninteressen in den Kontext der Gesamtgesellschaft in­
tegriert werden7.

((12)) Solidarität als freie Parteinahme für Benachteiligte im 
Einsatz für Gerechtigkeit bzw. Gemeinwohl gründet in Ich- 
Stärke, Angstfreiheit und Konfliktfähigkeit ebenso wie in der 
Fähigkeit zu empathischer Wahrnehmung, zum Dialog und 
zum aktiven, kooperativen Miteinander. Ersteres befähigt zum 
Einsatz für andere, letzteres ermöglicht die Wahrnehmung von 
Mangelsituationen und Lösungen im Interesse aller Betroffe­
nen. Auf dieser Basis erst wird Solidarität als ethische Hand­
lungsdisposition, d.h. jenseits von Gruppenegoismus einer­
seits und patemalistisch-distanzierter Wohltätigkeit anderseits, 
möglich.
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